
HELFEN SIE AKTIV 
MIT IM 
TIERSCHUTZ!



Welche Kosten werden erstattet? 
Im Rahmen der im städtischen Haushalt 
verfügbaren Mittel können zum Beispiel folgende 
Kosten erstattet werden: 
- Futter
- Notwendige tierärztliche Behandlung für verletzt 
in Mannheim aufgefundene wild lebende Tiere mit 
dem Ziel, sie gesund zu pflegen und unverzüglich 
wieder in die Freiheit zu entlassen (Quittungsbeleg 
erforderlich)
- Kastration und tierärztliche Behandlung wild 
lebender Katzen (Quittungsbeleg erforderlich)

Wie und wo können Sie einen Antrag stellen?
Für die Bearbeitung von Anträgen aus dem 
Tierschutzfond ist der Fachbereich Sicherheit und 
Ordnung zuständig. 

Nähere Informationen mit dem entsprechenden 
Antragsformular stehen unter www.mannheim.de/
tierschutz zur Verfügung. 

Rückfragen können Sie gerne an 
31Tierschutz@mannheim.de oder 
Frau Strauch-Kaulea, Tel. 0621 293-3283, richten.

Die Stadt Mannheim unterstützt im Rahmen des 
Tierschutzfonds finanziell Menschen, die sich aktiv 
für den Tierschutz in Mannheim einsetzen. 


